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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.05.1975

Norm

StGB §323

Rechtssatz

Es gereicht dem Verurteilten nicht zum Nachteil, wenn das Gericht in einem nach dem 01.01.1975 gefällten Urteil, in

dem die Strafdrohung des StG zu Recht angewendet wurde, entgegen § 323 Abs 1 nicht § 28 StGB, sondern § 34 StG

herangezogen und überdies anstatt der richtigerweise zu verhängenden Strafart "schwerer Kerker" auf

"Freiheitsstrafe" erkannt hat.
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